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ÖVE-EH41 b/1986 Einlei tung 

Einleitung 

(1) Diese Österreichischen Best immungen für die Elektrotech
nik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion „Elektro
technische Best immungen" des Österreichischen Verbandes 
für Elektrotechnik zum Druck und zur Anwendung freige
geben. 
Dieser Nachtrag ergänzt bzw. ändert ÖVE-EH 41/1975. 

(2) Die Inkraftsetzung dieser Österreichischen Best immungen 
für die Elektrotechnik mit der nächsten Elektrotechnikver
ordnung wurde vom Bundesminister ium für wir tschaft l iche 
Angelegenheiten in Aussicht genommen. 
Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Best immungen für 
die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später erschei
nenden Elektrotechnikverordnungen weiter festgelegt wer
den. Insbesondere ist diesbezügl ich jeweils die zuletzt 
erschienene Elektrotechnikverordnung zu beachten. 

(3) In diesem Heft wi rd auf folgende Österreichische Bestim
mungen für die Elektrotechnik Bezug genommen: 

ÖVE-A20, Begriffe und Benennungen 
Ö V E - B 1 , Beeinf lussung von Fernmeldeanlagen 

durch Wechselstromanlagen mit Nenn
spannungen über 1 kV 

ÖVE-E5, T e l M , Betrieb von Starkstromanlagen. T e i M : 
Grundsätzl iche Best immungen 

ÖVE-E 18, Errichten elektr ischer Anlagen im Berg
bau unter Tag 

ÖVE-E 28, Leuchtröhrenanlagen mit Spannungen 
über 1 kV 

ÖVE-E 36, Err ichtung und Betrieb von Elektrof i
schereianlagen 

ÖVE-EH 40, Teil 1, Werkstoffe und Querschnit te von Erdern 
bezügl ich der Korrosion. T e i l l : Feuer
verzinkter Band- und Rundstahl für 
Erder • 

ÖVE-EN 1, Teil 1, Err ichtung von Starkstromanlagen mit 
Nennspannungen bis ^ 1 000V und 
= 1 500V. T e i l l : Begri f fe und Schutz
maßnahmen 

ÖVE-EN 160, Ausrüstung von Starkstromanlagen mit 
elektronischen Betr iebsmitteln 



ÖVE-EH41 b/1986 Einleitung 

Ö V E - T I , Elektrische Bahnanlagen und elektr i
sche Betriebsmittel für Schienenbahnen 

(4) In diesem Heft werden die fo lgenden ÖNORMEN angeführt : 

(ÖNORM) DIN 43 670, Stromschienen aus A lumin ium; 
Bemessung für Dauerstrom 

(ÖNORM) DIN 43 671, Stromschienen aus Kupfer; Bemes
sung für Dauerstrom 

(5) In diesem Heft werden die fo lgenden internationalen, regio
nalen, nationalen bzw. ausländischen Veröf fent l ichungen 
angeführt : 

VDE 0680, Teil 1, Körperschutzmit tel , Schutzvorr ichtungen 
und Geräte zum Arbeiten an unter Span
nung stehenden Teilen bis 1 000 V. Teil 1: 
Isolierende Körperschutzmittel und isolie
rende Schutzvorr ichtungen 

VDE 0680, Teil 2, Körperschutzmit tel , Schutzvorr ichtungen 
und Geräte zum Arbeiten an unter Span
nung stehenden Teilen bis 1 000 V. Teil 2: 
Isolierte Werkzeuge 

(6) Die Hinweise auf andere Veröf fent l ichungen in den Fußnoten 
beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand 
zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt 
der Anwendung dieses Heftes ist der durch Elektrotechnik
verordnungen oder gegebenenfal ls auf andere Weise festge
legte aktuelle Stand zu berücksicht igen. 

(7) In diesem Heft sind Erläuterungen durch Kleindruck gekenn
zeichnet. 

(8) Fußnoten, deren Nummer mit einem zusätzl ichen Buchsta
ben (a, b, . . .) versehen ist, stammen aus dem entsprechen
den Nachtrag. 

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestim
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektrotech
nik und sonstige technische Veröf fent l ichungen können vom 
ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen werden. 

(10) Rechtsbelehrungen, Einlei tungen, Fußnoten, Hinweise auf 
Fundstellen in anderen Texten und Anhänge gelten nicht als 
Bestandteil der Österreichischen Best immungen für die 
Elektrotechnik, wohl aber Vorworte und Kleingedrucktes. 


